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Betreff: Ergänzende Stellungnahmen zum Umweltverträglichkeitsgutachten Steiermarkleitung

Die Argumentation von o.Univ.Prof.Dr.Manfred Neuberger und Dr.Reinhard Guschlbauer in ihrer Ergänzung zum Gutachten HUMANMEDIZIN bzgl. meiner Stellungnahme ist nicht nachvollziehbar. Ich habe nirgendwo davon gesprochen, dass im Bereich von 0,2 bis 0,4 µT das Risiko erhöht wäre, sondern ich habe die von den Gutachtern selbst in Teil 2 (pp. 2-5 bis 2-8) angeführten epidemiologischen Befunde, wonach oberhalb dieses Bereichs ein etwa doppelt so hohes Risiko für kindliche Leukämie besteht, erwähnt. Nicht nachvollziehbar ist auch die Aussage, wonach „die Metaanalyse von Ahlbohm [!] et al. im Bereich von 0,2 µT bis 0,4 µT kein erhöhtes, sondern ein erniedrigtes Leukämierisiko für Kinder“ ergeben hätte. Die Ergebnisse der gepoolten Analyse von Ahlbom et al. (2000) sind vielmehr wie folgt: 0,1 bis 0,19 µT: RR 1,08 [95% KI: 0,89-1,31]; 0,2 bis 0,39 µT: RR 1,11 [0,84-1,74]; >=0,4 µT: RR 2,0 [1,27-3,13]. Ein Schwellenwert ist nicht nachweisbar. Auf Basis üblicher Methoden zur Ermittlung des Lebenszeitrisikos ergibt sich je nach angewendetem Modell bei einer Festlegung des akzeptablen Risikos bei 1:105 ein Richtwert zwischen 0,12 und 0,4 µT. Es ist daher der angewendete Vorsorgewert von 1 µT nur als grobe Richtschnur anzusehen und nach Möglichkeit zu unterschreiten. Wird ausschließlich der Maximalwert beurteilt, so kann man davon ausgehen, dass ein Maximum von 1 µT, ohne Berücksichtigung zusätzlicher Emittenten, etwa einem Durchschnittswert von 0,3 µT entspricht. Die Gesamtbelastung wird in Fällen, in denen der Maximalwert 1 µT erreicht oder überschreitet, im Jahresmittel einen Richtwert, wie er dem Ansatz des Lebenszeitrisikos entspricht, überschreiten. Die Annahme, dass keine Schwelle existiert, wird durch die vorliegenden Daten in keiner Weise widerlegt, entspricht dem Vorsorgegedanken und wird im Allgemeinen bei Überlegungen zu Grenz- und Richtwerten aus diesem Grund getroffen (siehe z.B. die Air Quality Guidelines for Europe der WHO). Welchem Stand medizinischer Wissenschaften meine Ausführungen nicht entsprechen, ist daher völlig unklar. 

Die Spekulation der Gutachter, wonach das netzfrequente Magnetfeld nicht als Initiator, sondern als Promotor wirkt, „woraus abzuleiten ist, dass es eine Wirkungsschwelle gibt“, entbehrt jeder Grundlage. Abgesehen davon, dass ein mechanistisches Modell der Wirkung magnetischer Wechselfelder im Bereich niedriger Expositionen fehlt, und daher nicht entschieden werden kann, auf welcher Stufe des malignen Prozesses (wenn überhaupt) eine Wirkung auftritt, kann keine Rede davon sein, dass aus einer promovierenden Wirkung eine Wirkungsschwelle ableitbar wäre. Die molekulare Basis der Wirkungsschwelle promovierender chemischer Noxen ist bei den bisher ausführlich studierten Fällen in der Regel die Dissoziation des Rezeptor-Liganden Komplexes bei niedrigen Dosen, sodass dann keine Wirkung mehr eintritt. Eine Analogie zu Magnetfeldern kann hier in keiner Weise hergestellt werden. Der relevante Unterschied zwischen Initiatoren und Promotoren ist nicht die Existenz einer Schwelle, sondern dass ein Promotor für seine Wirkung keine strukturelle Veränderung der Erbsubstanz hervorrufen muss und im Allgemeinen auch nicht hervorruft, und dass die promovierende Wirkung (zumindest partiell) reversibel ist. 

Ich habe auch nirgends davon gesprochen, dass entlang der Steiermarkleitung eine große Zahl von Kindern in Schulen oder Kindergärten exponiert wären, sondern ich habe angemerkt, dass diese Frage berücksichtigt werden muss. Ob Schul- und Kindergartengebäude „alle weit außerhalb des Bereiches“ liegen, „für den eine Zusatzbelastung durch das Projekt relevant ist“, lässt sich mangels Angaben zu den Entfernungen und zu erwartenden Immissionen nicht beurteilen.

Was die Ausführungen der Gutachter zu den Einwendungen von Prof.Frentzel-Beyme anlangt, so sind diese in mehreren Fällen ebenfalls schwer nachvollziehbar. Die Gutachter weisen etwa darauf hin, dass es für einen Zusammenhang zwischen 50 Hz-Feldern und Suizid keinerlei stichhaltige Beweise gäbe. Es wird aber verschwiegen, dass es 15 epidemiologische Studien zu Depression und Selbstmord im Zusammenhang mit netzfrequenten elektromagnetischen Feldern gibt, von denen die überwiegende Mehrheit einen Zusammenhang zeigt. Wenngleich das noch keinen stichhaltigen Beweis ergibt, so hat dennoch etwa das Gutachterpanel des California Department of Health Services 2001 darauf hingewiesen, dass schon bzgl. Faktoren mit geringerem vermutetem Risiko Vorsorgemaßnahmen ergriffen wurden.  

Die Ausführungen zur Henshaw-Hypothese sind ebenfalls nicht ausreichend begründet. Die Messungen entlang der Burgenlandleitung können schon deshalb die Henshaw-Hypothese nicht berühren, weil diese Hypothese sich auf Partikel mit einem Mobilitätsspektrum unter 2x10-4 m²/Vs und Partikeldurchmesser unter 100 nm bezieht. Messgeräte, die in diesem Bereich das Spektrum ausreichend genau ermitteln, sind erst seit kurzem verfügbar und wurden bei den zitierten Messungen nicht eingesetzt. Obwohl die Henshaw-Hypothese nicht unumstritten ist, wurde diese weder durch Messungen noch durch theoretische Erwägungen bislang ernsthaft in Frage gestellt. Gerade die Einflüsse von Kraftfahrzeugen und anderen Emittenten, die die Gutachter anführen, würden in Verbindung mit der Henshaw-Hypothese eine erhebliche Wirkungsverstärkung erfahren. Obwohl der Großteil der durch Coronaentladung erzeugten Ionen sofort von der Leitung absorbiert wird, überlebt ein signifikanter Anteil und wird entweder an andere Partikel absorbiert oder bleibt als kleine Ionen erhalten und wird durch den Wind verfrachtet. Die dadurch bedingte Veränderung des Ladungs- und Mobilitätsspektrums lässt sich heute messen und bildet die Grundlage derzeit laufender epidemiologischer Studien. Vorausgesetzt ist dabei das Vorhandensein potentiell toxischer Aerosolbestandteile. So ist etwa bekannt, dass der Großteil der PAH mit feinen bis ultrafeinen Partikeln assoziiert ist, also in dem Bereich, der auch – nach der Henshaw-Hypothese – durch Hochspannungsleitungen beeinflusst werden kann. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich aus den laufenden Studien ein Anhaltspunkt für eine Schadwirkung ergibt.

Was meine Qualifikation zur Beurteilung dieser Sachverhalte anlangt, so möchte ich feststellen, dass ich in Psychologie promoviert und an der Medizinischen Universität Wien in Arbeitshygiene und Epidemiologie habilitiert bin. Ich bin eingeladener Experte der WHO für die EMF Forschungsagenda und habe zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen im Bereich gesundheitlicher Auswirkungen elektromagnetischer Felder vorzuweisen. Ich nehme ferner federführend an nationalen und internationalen Forschungsprojekten zu elektromagnetischen Feldern teil und bin im Vorstand der International Commission for Electromagnetic Safety sowie stellvertretender Vorsitzender des EMF Unterausschusses des Österreichischen Normungsinstituts.
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